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Geodätische Grundlagen der Vermessungen
im Kanton Bern

A. Zeitabschnitt vor 1800

Die ersten Absichten über das Gebiet des Kantons Bern,
eine zusammenhängende Karte zu erstellen, gehen auf den
Beginn des 18. Jahrhunderts zurück. Samuel Bodmer
(1652-1721), der Ersteller des „Marchbuches" des Kantons
Bern erhielt von „seinen gestrengen Herren" den Befehl
„an den Ihneren Theil des landts zu arbeitten, Jede Vogtei
in ein sunderbahr Cartten zu bringen, darüber eine Haubt
landt Cartten also einen bernischen atlanten zu verfertigen"
usw. Es blieb aber bei der guten Absicht. Ein halbes
Jahrhundert später forderte General Robert Scipio von Lentulus
(1714-1786), in seinem 1767 an den Kriegsrat von Bern
adressierten Mémoire über das Kriegswesen wiederholt die
Erstellung einer genauen Karte. „Eine von den nöthigsten
Sachen ist die Kenntnis des Landes, und auch hier sind wir
weit zurück, denn ich habe mit erstaunen erfahren, daß offt
auch die nahe um die Stadt herum gelegenen Dörfer den
meisten unbekannt waren, die ich darum befragte. Man muß
also eine sehr genaue und ungemein detaillierte Charte des
Landts aufnehmen lassen, welche für den Kriegsrath allein
gewidmet seyn solle. Auf derselben müssen alle großen und


	...

